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Auskunft erteilt: Frau Schneider-Frenzel

l. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

10.09.25 Bekanntmachung über die 2. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zur
Vorberatung der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der
Wahlzeit 202412029 am 17.09.2025
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Bekanntmachung über die 1. Sifzung des Kitaträgerausschusses
zur Vorberatung der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung
in der Wahlzeit 202412029 am 17 .09.2025

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der
Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr.1 für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
in der Ortsgemeinde Bischheim

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der
Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr.1 für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
in der Ortsgemeinde Mörsfeld

ll. Bekanntmachung anderer Behörden

Datum lnhalt

Es liegen keine Veröffentlichungen anderer Behörden vor

Herausgeber und verantwortlich: Vorbandsgomelndevsrwaltung Klrchhsimboland6n

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf freitags und ist bei der VerbandsgemeindeveMaltung Kirchheimbolanden, Rat-
haus und in den Ortsgemeinden kostenlos erhältlich. Abonnement ist gegen Erstattung der Portokosten möglich.
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Bssuchzeiten der Verbandsoemeindeverwaltuno Kirchheimbolanden, Neue Allee 2:
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wMontag
Dienstag
Mittwochs

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14,00 Uhrbis 16.00 Uhr
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16,00 Uhr
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags gsschlossen
8.00 Uhr bis '12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnorstag
Freitag

vg@kirchheimbolanden.de
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Uerbandsgemelnde
Kirchheimbolanden

Aktiv {rir N4erlsclr + ZrLkrirfit
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10.09.2025 Bgm/Fr

BEKANNTMACHUNG

Die 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden zu r Vorberatu ng der nächsten Verbandsgemeinderatssitzu n g i n der
Wahlzeit 202412029 findet am

Mittwoch, 17. September 2025,18:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnungspunkt

öffentlicher Teil
1. Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
2. Neubau Kita Kriegsfeld, Vorstellung der Entwurfsplanung und Beantragung von

Fördermitteln -Beratung und Beschlussfassung-

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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10.09.2025 Bgm/Fr

BEKANNTMACHUNG

Die 1. Sitzung des Kitaträgerausschusses zur Vorberatung der nächsten
Verbandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit 202412029 findet am

Mittwoch, 17. September 2025,18:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnungspunkt

1

2

öffentlicher Teil
Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
Anderung der Satzung der Kindertagesstätten

(Ziegler)
Vorsitzender
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bischheim für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bischheim für
das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 11 .09.2025 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevennraltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h ttp s : //www. k i rc h h e i m b o I ad n e n. d e/ de/ b i sc h h e i m- rath a u s-f i n a n ze n /
h a u s h a ltss atz u n ge n- u n d-h a us h a I ts p I a e n e- b i s c h h e i m. h tm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Bischheim haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
15.09.2025 bis 29.09.2025) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen.
Der Ortsgemeinderatwird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtrags-
haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 1 .09.2025
Verbandsgemeindevenrualtu ng

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2025 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Mörsfeld für das
Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 11 .09.2025 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevenrualtung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https : //www. k i rc h h e i m b o I ad n en. d e/de/ m oe rsfe I d- rath a u s-f i n a n z e n /
h a u s h a ltss atz u n g e n - u n d- h a u s h a lts p I ae n e- m o e rsfe I d. h tm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mörsfeld haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
15.09.2025 bis 29.09.2025) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirch-
heimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtrags-
haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 1 .09.2025
Ve rba n d sge me i ndeve rwa ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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